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 Veröffentlicht am 19.11.2003

Norm

HGHAngG §1

Rechtssatz

Arbeitsverhältnisse zu einer natürlichen Person, die ein Altenp3egeheim betreibt, unterliegen nicht dem Hausgehilfen-

und Hausangestelltengesetz, weil die Heiminsassen nicht als Mitglieder des Hausstandes des Arbeitgebers im Sinn des

§ 1 Abs 1 HGHAngG gelten.

Entscheidungstexte

9 ObA 123/03h
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